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Kaiser Heinrich der Heilige
und das Bistum Basel

Heinrich II., der letzte Sachsenkaiser (1002—24) war
einer der hervorragendsten Herrscher Deutschlands. Tat-
kräftig unterstützte er die Reform, die vom burgundischen
Kloster Cluny ausging und ernannte durchwegs würdige
Männer zu Bischöfen. Eine Reihe von Kirchen und Bistü-
mern seines Reiches hat er reich begabt. Unter diesen steht
Basel nicht an letzter Stelle.

Basel galt wegen seiner, den Ober-Rhein beherrschen-
den Lage als Verbindungstor zwischen Norden und Sü-
den. Es war der Schlüssel zum Jura und zu Burgund,
dessen Erbansprüche Heinrich II. unter großen Schwierig-
keiten aufrecht erhielt. Kein Wunder also, daß der Kaiser
auch der alten Rheinstadt und dem Bistum seine besondere
Gunst zuwandte.

Die älteren Historiker haben den Bau des Basler Mün-
sters bei Beginn des 11. Jahrhunderts auf Heinrich den Hei-
ligen zurückgeführt. Man betrachtete den Kaiser schlechthin
als den Wiederhersteller des Domes, der 917 von den Ungarn
zerstört worden war. Neuere Forscher sind mit der alten
Tradition scharf ins Gericht gegangen. Man berief sich

vor allem darauf, daß Heinrich II. erst im 15. Jahr-
hundert als Reparator des Münsters bezeichnet werde und
die ältesten Urkunden nur von einer Wiederherstellung des
Bistums sprechenT Doch schon am Ende des 13. Jahr-
hunderts waren am Münsterportal zu Basel die Statuen
des Kaiserpaares aufgestellt. Zu beachten ist, daß dort Hein-
rieh der Heilige bereits das Münstermodell in der Hand hält.
So ist also die Tradition, Kaiser Heinrich II. sei der Erbauer
und nicht bloß der Wohltäter der Kirche, zum mindesten
200 Jahre älter.

Vor kurzem hat der Konservator des Basler Münsters,
Dr. Hans Reinhardt eine wertvolle Studie über »Kai-

Siehe die Quellenbelege in: BaugeschichtedesBasler
Münsters. Hrsg. vom Basler Münsterbauverein. Basel. 1895. S. 2 ff.

ser Heinrich II. und das Basler Bistum«^ veröffentlicht,
die vielfach neues Licht auf die Beziehungen Heinrichs des

Heiligen zu unserm Bistum wirft.
Auch nach Reinhardt erlauben die Schenkurkunden

Heinrichs II. nicht herauszulesen, daß der Kaiser selber
das Münster zu Basel erbaut habe. Doch förderte er durch
verschiedene Zuwendungen den Münsterbau. So besagt
eine Urkunde von 1008, daß die Stiftung für den Bischof
und die zu Ehren Mariens errichtete und erbaute Kirche
bestimmt sei (»ecclesie in honorem sanete Marie constructe

ac edificate«).
Nach einer alten Ueberlieferung war Heinrich II. bei

der Einweihung des Münsters am 11. Oktober 1019 mit
seinem Gefolge zugegen. Diese Tradition ist freilich nicht

vor dem 15. Jahrhundert belegt. Der Bericht findet sich in
dem um 1475 vom Kaplan Nikolaus verfaßten Bischofs-

katalog. Dort heißt es: »Im Jahre 1019, am fünften Tage
vor den Iden des Oktober, in der zweiten Indiktion, ist
die von Kaiser Heinrich erneuerte und reich mit Reliquien
und Zierden ausgestattete Kirche von Basel durch den

Bischof Adalbero^ geweiht worden, in Anwesenheit des

Kaisers selbst, im 18. Jahre seines Königtums, dem sechsten

seines Kaisertums. Sie wurde geweiht zu Ehren der heiligen
Auferstehung Jesu Christi, des heiligen Kreuzes, der hei-

ligen Gottesgebärerin Maria, des hl. Johannes des Täufers,
der Apostel Petrus und Paulus, Andreas, Thomas und aller

Heiligen. Es wohnten der Feier bei, außer dem Bischof und
dem Kaiser, die ehrwürdigen Herren Väter Popo, Erzbi-
schof von Trier, Wernher, Bischof von Straßburg, Rumold

von Konstanz, Hugo von Genf, Hugo von Lausanne und
Bischof Erich, der Bischof der kaiserlichen Kapelle. «4

Diesem Bericht aus dem 15. Jahrhundert liegt offenbar
ein älterer zeitgenössischer Weihebericht zu Grunde. Man

^ Hans Reinhardt, Kaiser Heinrich II. und das Basler
Bistum. 120. Neujahrsblatt. Hrsg. von der Gesellschaft zur Beförde-

rung des Guten und Gemeinnützigen. Basel. 1942. 32 und VIII S.
® Adalbero II., Bischof von Basel 999—1025.

Uebersetzung nach Reinhardt a.a.O. S. 11.
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hat das Datum der Weihe des Basler Münsters ebenfalls

angezweifelt. Doch spricht eine größere Wahrscheinlichkeit
dafür, daß Heinrich II. im Oktober 1019 der Weihe des

Münsters beiwohnte als im vorhergehenden Jahre nach der
in Burgund erlittenen Niederlage:

Ein besonderes Andenken hat sich der heilige Kaiser
verschafft durch die kostbaren Gaben, die er dem vollen-
deten Münster geschenkt hat. Zwei davon haben sich bis
heute erhalten: die goldene Altartafel und das goldene
Reliquienkreuz.

Der goldene Altarvorsatz Heinrichs II. befand sich
bis 1833 im Basler Münster. Dann wurde er mit dem übrig
gebliebenen Domschatz versteigert. Heute befindet er sich
als kostbarstes Schaustück im Musée de Cluny zu Paris.
Das goldene Antependium, das lange Jahrhunderte das
Basler Münster zierte, stammt wohl etwa aus dem Jahre
1000. Unter den romanischen Bogen stehen fünf Gestalten:
in der Mitte Christus, rechts die Erzengel Gabriel und
Rafael, links der Erzengel Michael und der hl. Benedikt.
Zu Füßen Christi stehen die beiden Stifterfiguren: links der
Kaiser und rechts seine Gemahlin, die hl. Kunigunde. Daß
das hochbedeutsame Kunstwerk tatsächlich von Heinrich
dem Heiligen dem Münster zu Basel geschenkt wurde,
müssen wir gerade aus der Figur des hl. Benedikt schließen.
Der Kaiser gesteht nämlich in einer Urkunde, die er 1022

für Monte Cassino ausstellte: »daß er von der frühesten
Blüte der Jugend an den hl. Benedikt besonders geliebt
habe, daß er häufig krank gewesen und dann von ihm
wieder aufgerichtet worden sei«. Die spätere Legende
Wußte zu erzählen, daß Heinrich II. auf die Fürbitte des hl.
Benedikt in Monte Cassino von einem Steinleiden geheilt
worden sei.

Der Zeit Kaiser Heinrichs II. schreibt Reinhardt zwei
Steinreliefs zu, die Apostel- und die Vincentiustafel, die noch
heute in Basel aufbewahrt werden. Ihnen reiht sich als

wichtiges malerisches Werk aus dieser selben Zeit der
Apsidenschmuck der kleinen Kapelle von Chalière bei Mou-
tier an. 1934 wurden die Fresken aufgedeckt und restau-
riert. Es handelt sich um ein bedeutsames Werk der Rei-
chenauer Malerei aus der Zeit Heinrichs des Heiligen, auf
das man bis jetzt nicht aufmerksam geworden war. Rein-
hardt vermutet, die kleine Kapelle stelle das »scholarium«
der benachbarten Abtei Moutier-Grandval dar. An dieser
Schule war einst der berühmte Mönch Iso von St. Gallen
als Lehrer tätig gewesen.

Zwischen Moutier-Grandval und dem Bistum Basel
bestanden innige Beziehungen. König Rudolf III. hatte die
Abtei 999 dem Bischof von Basel geschenkt. Montier war
das bedeutendste Heiligtum des Jura. Dort befand sich auch
der berühmte Stab des hl. Germanus, der nach der An-
nähme von Prof. Hans Georg Wackernagel als die Haupt-
reliquie des Bistums der Ursprung des Zeichens des Bis-
turns ist, des Baselstabs. So hält Reinhardt den Schluß für
berechtigt, daß Kaiser Fleinrich auch dem Kloster Moutier
seine besondere Huld bezeugt und einen seiner Maler-
mönche aus der Abtei Reichenau in das obere Tal des Jura
gesandt habe.

Diese Annahme hat tatsächlich viel für sich. Zwischen
dem Bodenseekloster und dem Bistum Basel bestanden
schon früher besondere Beziehungen. Die Bischöfe Waldo

(f 814) und Haito (f 823) waren vor ihrer Erhebung auf
den Bischofsstuhl von Basel Reichenäuer Aebte gewesen.
Um das Jahr 1000 war das Bodenseekloster ein Mittel-
punkt der Kunst, mit dem Päpste und Kaiser rege Bezie-

hungen unterhielten.

So findet die Ueberlieferung, wonach Kaiser Heinrich
der Heilige sich um das Bistum Basel besonders geküm-
mert habe, auch in den Denkmälern eine Bestätigung.

Die Verehrung des letzten Sachsenkaisers, der 1146

von der Kirche heilig gesprochen wurde, nahm vor allem
seit dem 14. Jahrhundert in Basel einen mächtigen Auf-
schwung. Bischof Johann Senn von Münsingen (1335—65)
erbat 1347 vom Domkapitel von Bamberg Reliquien Kaiser
Heinrichs des Heiligen und der hl. Kunigunde. Als diese

nach ihrer Ankunft in Basel am 4. November 1347 im Bei-
sein von Geistlichkeit und Volk ins Münster gebracht wor-
den waren, faßte man den Beschluß, diesen Heiligen einen

eigenen Altar zu errichten. Johannes, der Kirchherr von
Landser im Ober-Elsaß und Subkustos des Münsters zu
Basel stiftete diesen Altar und wurde dessen erster Kaplan.
Am 2. April 1348 wurde der Altar durch den Weihbischof

von Basel konsekriert. Er stand im Ostflügel des großen
Kreuzganges, s

Das Fest des hl. Fleinrich setzte Bischof JohannSenn auf den

13. Juli an und ermahnte die Geistlichen in einem eigenen
Schreiben, ihre Untergebenen zur feierlichen Begehung des

Eleinrichstages und des Festes der hl. Kunigunde am 9.

September anzuhalten. Alljährlich fand am Feste des hl.
Heinrich im Münster eine große Prozession statt, bei der
die Reliquien der beiden Heiligen, in kostbare Schreine ge-
faßt, herumgetragen wurden. Die Gläubigen trugen Ker-
zen wie an den höchsten Festen des Jahres. Auch der Tag
der Translation der hl. Reliquien wurde jedes Jahr am

Sonntag nach Allerheiligen feierlich begangen. 6

Nach der Glaubensspaltung fielen die Reliquiare mit
dem übrigen Domschatz der Stadt Basel zu. Erst 1832

wurden sie als Kunstgegenstände veräußert. Die Reliquien
hatte man vorher herausgenommen und dem benachbarten

Kloster Maria-Stein übergeben. Sie befinden sich heute in
neuer Fassung auf den Seitenaltären der dortigen Basilika.

Die Verehrung des heiligen Kaisers blieb trotz der

Glaubensspaltung in unserm Bistum weiter bestehen. Das

Proprium Basileense von 1697 führt das Fest des hl. Hein-
rieh als duplex primae classis mit Oktav an. In pietätvoller
Erinnerung an die großen Verdienste des Fleiligen um das

alte Bistum begeht auch die 1828 neuumschriebene Diözese
Basel jedes Jahr am 15. Juli das Fest Kaiser Heinrichs des

Heiligen als ihres Patronus secundarius.

Luzern. Prof. Dr. Joh. Bapt. Villiger.

s Konrad W. Hieronimus, Das Hochstift Basel im aus-
gehenden Mittelalter. Basel. 1938. S. 376 ff.

® T r o u i 11 a t, Monuments de l'histoire de l'ancien Evêché de

Bâle, Tom. III. S. 597 ff. n. 365.
^ Mgr. V a u t r e y, Histoire des Evêques de Bale. Vol. I, S. 350.
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Zu einer Polemik
um VorimterrüeMsfrafgen

Das Problem des Vorunterrichts will auch in katholi-
sehen Kreisen nicht zur Ruhe kommen. In Erinnerung aller
sind noch die Auseinandersetzungen anläßlich der Abstim-

mung über das Vorunterrichtsgesetz. Nach der Verwerfung
des Obligatoriums durch das Volk fand der Vorunterricht
im Vollmachtenbeschluß des Bundesrates vom 1. Dezember
1941 eine neue Regelung. Sie gab auch den katholischen

Jugendorganisationen die Möglichkeit, den Vorunterricht
im eigenen Kreis durchzuführen. Da der Sport so viele

Jugendliche von der Kirche und von einem aktiven religio-
sen Leben abzieht, erkannten die Bischöfe und die verant-
wortlichen Leiter der katholischen Jugendverbände, daß es

ihre ernsteste Pflicht und Aufgabe sei, alle Vorkehrungen
zu treffen, um den Vorunterricht in den eigenen Reihen

durchzuführen und eine Abwanderung der Jugend in neu-

trale oder gar antikirchlich gesinnte Verbände zu vermei-
den. Zu diesem Zweck wurde unter der Protektion der

Arbeitsgemeinschaft für Erziehung und Unterricht des

SKVV eine eigene Kommission für körperliche Ertüchti-

gung der katholischen Schweizerjugend eingesetzt und ein

hauptamtlich funktionierendes Sekretariat für diese Auf-
gäbe gegründet. In Wegleitungen und Rundschreiben
wurde der Klerus mit dem Resultat unserer Bemühungen
und den vielseitigen Möglichkeiten zur Durchführung des

Vorunterrichtes vertraut gemacht. Die organische Einglie-
derung und körperliche Ertüchtigung in unsere geistig-
religiöse Erziehungsarbeit bedeutet eine wertvolle Bereiche-

rung der Jugendarbeit überhaupt. Der klassische Jugend-
führer Don Bosco ist uns diesbezüglich ein hinreißendes
Vorbild. Zudem muß darauf aufmerksam gemacht werden,
daß gerade die Jugend im Reifealter, die durch den Vor-
Unterricht ertüchtigt werden soll, besonders schwer durch

nur religiöse Anlässe und Motive zu erfassen ist. Nimmt
man der Kirche und ihren Jugendgruppen die Möglichkeit
sportlicher Betätigung weg und überläßt man diese wert-
vollen Erziehungsmittel gänzlich konfessionell neutralen

Sportsverbänden, dann wird nach und nach auch auf dem

Lande sich eine Abwanderung der Jugend von der Kirche
vollziehen, die in wachsendem Maß die Jugendseelsorge
erschwert oder gar verunmöglicht, \vie das leider in der
Großstadt schon weitgehend der Fall ist.

Die Kirche hat ein vom Gottmenschen verbrieftes
Recht auf die Erziehung der Jugend auch in der nach-

schulpflichtigen Zeit. Der Vollmachtenbeschluß des Bun-
desrates über die Neugestaltung des Vorunterrichtes aner-
kennt und schützt das Recht der kirchlichen Jugendorgani-
sationen, in gleicher Weise wie andere Vereine und Ver-
bände den Vorunterricht durchzuführen und ihre Leute zu
den Leistungsprüfungen anzumelden. Verlangt wird nur
die Ausbildung durch anerkannte Leiter und Unterleiter.
Diesem staatlich und kirchlich gegebenen Recht entspricht
die Pflicht der Jugendpräsides und Jugendverbände, die

gesamte männliche katholische Jugend körperlich so zu
ertüchtigen, daß sie fähig ist, die Leistungsprüfungen zu
bestehen. DA A>/zz//zzzzg z/As^z- zzzzs^zyz- ZA.?A/zzzzzgs/?//A/z/
z"A/zAt sA/z zzA/z/ gegv/z Gzz/gwz'zzzzA. Die föderalistische

Eigenart der Schweiz muß auch den konfessionellen Grup-
pen das volle Eigenleben im Rahmen des Ganzen gestatten,
wie es auf Grund des Vereinsrechtes neutrale Verbände für
sich fordern.

Wie aber zu erwarten war, blieb dieses Recht nicht
unwidersprochen. Durch den freisinnigen Blätterwald
rauschte ein mächtiger Protest gegen die VAz7zzzzz/z>sszozzzz/z-

sArzzzzg zAs VorzzzzArrA/zAs. Eine gewissermaßen offizielle
Note bekam dieser freisinnige Protest durch die Stellung-
nähme des Kantonalverbandes Luzern, Ob- und Nidwaiden
des ETV im »Luzerner Tagblatt« vom 27. Juni 1942. In
diesem Protest lehnt der kantonale Turnverband jede Ver-
konfessionalisierung oder Verpolitisierung des Vorunterrich-
tes ab. Er protestiert mit aller Bestimmtheit gegen die an
den Eidg. Turnverein gerichteten Anwürfe und Auslassun-

gen, die angeblich in den Wegleitungen unseres Sekreta-
riates enthalten seien. Gemeint ist aber folgender Passus
der Wegleitungen: »Eine ETV-Sektion, die das Sammel-
becken antikirchlicher Gesinnung in der Gemeinde ist,
scheidet zum vorneherein für eine Zusammenarbeit aus«.
Es wird von Seite des ETV heftig bestritten, daß es solche
Sektionen gebe. Demgegenüber müssen wir feststellen, z/zz/i

z?s zzzzzVz Azzsszzgz? zAs KArzzs vAA soA/Ar TzzrzzséMzzzzezz

zAs ETV gz'G, özzsozzzArs z'/z zAr Ostsz/zimz, zz/zez- zzzzzVz z'/z

zAz- ZezzAzz/sc/zivéA. Damit mißkennen wir die jahrzehnte-
langen Bestrebungen katholischer Persönlichkeiten, im
ETV eine wohlwollende Haltung zum Katholizismus hei-
misch zu machen, in keiner Weise, ebenso wenig auch die

Tatsache, daß es da und dort Turnvereine gibt, mit denen
das Pfarramt in ungetrübter Zusammenarbeit steht. ,4/zzA-
rz'rséz'A zz/;zr /zAzgzvz zzzzs zz/AzzvAA Gezs/ZA/A, z/zz/J z/A yWzY-

g'Az/szYzzz/t z'zz rzzrzzmwzezz z/zez'sAzzs «z'zz Mzzssz/zzzzAzz zzzzs

zAzz rz/zgzosz/z /.zzg«zzz/gz7zpp«zz zzzzz/ zzzzs zAr zzMv«zz 7Vz7-

zzzz/zzzz« zzzzz P/zzzr«z'A/z«zz zzzr Pz?/g« /zzzft«. Im übrigen ist der
offiziellen Protestkundgebung des Luzerner Kantonalturn-
Verbandes entgegenzuhalten, daß seine Denk- und Sprech-
weise vollständig freisinniges Gepräge hat und darum auch

stilgerecht nur im freisinnigen Luzerner Tagesorgan ver-
öffentlicht wurde. Ein Grund mehr, auch in katholischen
Stammlanden das Recht auf katholische Vorunterrichts-

gruppen zu fordern, z/zzs gAA/A /Ar/zi, z/zzs z'zz przzAs/zzzz/z-
szYzzvz Kzzzziozzzzzz «vzzzzgz>/z'sz:/zz?zz zzzzz/ /zzzAzo/zsz/z<?zz /zzgzzzz/-

grzzppezz zzzzs/zzzzz/sAs zzzzz/ /rzzzz/zg g«ivzz/zz/ ivzVzZ. Es muß
den katholischen Klerus des Kantons Luzern und der Zen-
tralschweiz ganz eigenartig berühren, daß zzzzsg«/-z?z:/zzz«/ z'zz

&zz//zzz/zsz:/z«zz S/zzzzzzzz/zzzzzAzz z?/zz<? £zzzz/z?ssz'z?zz«/A G/AzAzTzzzg
zAz* /zzg«zzz/ /zz/zzzzzzp/7 ivz'rz/, während gemischte Gegenden
das als eine Selbstverständlichkeit aufnehmen. Sagen wir
es offen heraus: In katholischen Kantonen wollen gewisse
Kreise den katholischen Jugendverbänden überhaupt die

Berechtigung absprechen und möchten sie nach berühmten
Mustern überhaupt unterdrückt wissen. Wezzzz zzzzzzz zAzz

/zzgzzzzz/ rz>rAzzzzAzz /'«zA /'zzg«zzz//A/A ßz'Az/zgzzzzgszzzzfg'/AMezY

zzzz/ zzzz/Ar/eAzA/A/zm GéôzTt zzftsAcz'At zzzzz/ zz/s s/zzzz/s-

g^/zz/zr/A/A VezAozz/ésszozzzz/zszTz"zzzzg ô^z^A/zzz«/, wzzs z'zz z/z?.zz

ProAs/zzr/A^/zz /zzzzz/zg gcsz:/zzz/z, z/zzzzzz /zzzzzA/ zzzzzzz sz:/z/A/i-
/A/z zzzz/ zAzzz gAA/z^zz /zzz/Azr^zzzzzp/érzsz/zz'zz Poz/gzz, z/^zz wzV

/zezzA z'zz zzzzzzzz:/z zzzzz/erzzzzz Azz/zzA /zé/z/zzg'zzzz. Diese ganze Pro-
testaktion aber mag dem katholischen Klerus die Bedeutung
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und die Dringlichkeit planvoller Jugenderfassung auf allen
Gebieten und in allen Pfarreien wieder einmal mehr vor
Augen führen.

Luzern Dr. Josef Meier.

Die dritte deutscbschweizerlsche
Seelsorgetagaing

15., 16., 17. Juni in Luzern.

(Schluß)

Der zweite Tag wurde eröffnet durch das Referat des

hochwst. Bischofs Dr. Franz von Streng: Eugenik und
Seelsorge. Zuerst wurden einige Richtlinien aufgestellt, be-

vor materiell auf das Thema eingetreten wurde. Vererbung
ist nicht zu verwechseln mit Ansteckung (Infektion). Per-
sönlich erworbene Eigenschaften werden nicht vererbt, hin-
gegen vererben sich gute und schlechte körperliche wie gei-
stige Eigenschaften, letztere auf Grund der engen Verbin-
dung und Abhängigkeit des Seelischen und Körperlichen.
Der Anschein äußerer Gesundheit kann täuschen, die Ver-
erbung kann Generationen überspringen: Dominante und
rezessive Merkmale! Nur die Untersuchung mehrerer Ge-

nerationenfolgen ermöglicht ein sicheres Urteil über die Erb-
gesundheit. Die populäre Einstellung zur Vererbungsfrage
kann nach zwei Seiten fehlgehen: Wenn man allzu mathe-
matisch-mechanistisch eine überspitzte Sicherheit voraussa-
gen wollte, oder wenn man die Unsicherheit überbetonen
wollte. Der rechte Weg geht durch die Mitte: Die wissen-
schaftlich gesicherten Ergebnisse verlangen in der Ueber-
tragung auf den Menschen eine große Behutsamkeit, we-
gen verschiedener Faktoren, die auch eine Rolle spielen. Die
Fachleute sind sich in ihren Entscheidungen selber nicht
immer im Klaren, wie viel im Einzelfalle der Vererbung und
wie viel dem Einflüsse der Umgebung Rechnung zu tragen
ist, und doch hängt von dieser Stellungnahme sehr viel ab

für die Maßnahmen vorsorgender und fürsorgender Art. Auf
alle Fälle ist für die Anwendung eugenischer Maßnahmen die

richtige Weltanschauung unerläßlich: Erschaffung der Seele

durch Gott, der allein Herr des Lebens ist, Achtung der Frei-
heit,der Persönlichkeit, des Lebens, der Unversehrtheit, rechte
Einschätzung der Lebenswerte in ihrer Hierarchie: Ueber-

natur, Endziel und ewiges Leben stehen an erster Stelle,
dann die natürlichen Güter des Geistes und dann erst des

Leibes. Eugenische Maßnahmen haben sich nach dieser
Werteskala zu richten. Es gibt kein lebensunwertes Leben.

Nach diesen grundlegenden Richtlinien kam der hoch-
würdigste Bischof auf die verschiedenen Maßnahmen zu
sprechen, welche die positive und negative Eugenik ins
Auge faßt, um krankhaftes Erbgut vom Erbgang auszu-
schließen, gesundes aber zu fördern: Periodische Enthai-
tung, Euthanasie, Sterilisation, Kastration, Eheverbot, Ehe-

beratung, Ehevorbereitung, gesundheitliche Sicher- und
Besserstellung, durch private, staatliche und kirchliche Maß-
nahmen, mit Zwangscharakter, auf gesetzlicher Grundlage
oder bloß beratender, freigestellter Natur. Dabei sind drei
Kategorien von Maßnahmen zu unterscheiden: Solche, die
zurückzuweisen sind, weil sie gegen das Naturgesetz ver-
stoßen; Maßnahmen, über welche sich reden läßt, denen

man aber mit Vorsicht begegnen muß; Maßnahmen, die wir
bejahen und anwenden können.

Empfängnisverhütung durch Ehemißbrauch, antikon-
zeptionelle Mittel und Praktiken, Sterilisation, Kastration,
Abortus, Euthanasie sind immer und unter allen Umständen
als naturrechtswidrig abzulehnen. Der Seelsorger soll hier-
über im allgemeinen und im einzelnen belehren und mit
katholischen Aerzten, Politikern, Apothekern und Richtern
zusammenarbeiten. Zwangsinternierung und eugenische
staatliche Eheverbote bedeuten einen radikalen Eingriff in
die menschliche Freiheit. Schuldlose, nicht gemeingefähr-
liehe Erbkranke können nicht ohne weiteres zwangsweise
asyliert werden. Ihnen gegenüber sind eher Maßnahmen
nachgehender Fürsorge am Platze. Inbezug auf Ehehinder-
nisse unter Getauften ist die Kirche exklusiv kompetent. Was
endlich die Maßnahmen der dritten Kategorie angeht, so
begrüßt und fördert sie die Kirche in jeder Hinsicht. Es ge-
hört dazu alles, was eine rechte Ehevorbereitung gestützt
auf ihr zur Verfügung stehenden Hilfsmittel nur immer
ins Auge fassen kann. Zusammenfassend ist zu sagen, daß
die eugenischen Bestrebungen vor allem positiver Art sind;
in der Propagierung dieser positiven Eugenik ist die Seel-

sorge mit an erster Stelle berufen.

Pfr. G. Heß (St. Anton Zürich) behandelte alsdann
in seinem Referate: »Die Hochzeitsfeier in der Pfarrkirche«
ein nicht unwichtiges pastorelles Problem, das namentlich
im Sinn und Geiste eng verbundener Pfarrfamilie dargestellt
wurde. Die Ehe soll womöglich in der Pfarrkirche ge-
schlössen werden (Canon 1109). Reiche pastorelle Kasuistik
belebten dieses spannende und entspannende Referat, das
mehr bot, als der Titel erwarten ließ, aber nicht weniger,
als man vom Referenten erwartete. Mgr. Georg Sidler (Re-

gens, Solothurn) hatte mit seinem Referate: Ehescheidung
und Seelsorge ein leider allzuaktuelles Thema, dem sich
kein Seelsorger entziehen und versagen kann. Die Ehe-

scheidungsziffer der Schweiz ist der Ausgangspunkt der

Darlegungen, welche sich mit der entfernteren Vorbeugung,
mit der näheren Vorbeugung der Ehescheidung, sowie mit
der Rettung der Trümmer befaßten. Die laxe Eheauffassung,
die moderne Sexualethik sind dieHauptursachenderEheschei-
düngen. Auch christliche Kreise sind davon betroffen; immer
wieder wird gerüttelt an der Unauflöslichkeit und wird
appelliert an das Herz. Die rechte und wahrhaft tiefe Ehe-

auffassung ist frühzeitig genug zu verkünden nach allen
Seiten. Ein interessantes Blitzlicht: Bei gemischten Ehen
sind die Ehescheidungen sieben Mal häufiger als sonst!
Ein weiterer Grund der Ehescheidungen ist der genußsüch-
tige Egoismus: Unbeherrschte Sexualansprüche, Untreue,
Geburtenregelungsproblem. Auch der Zynismus dem Se-

xuellen gegenüber ist eine Ursache von Ehescheidungen,
die Lächerlichmachung der Schamhaftigkeit, der Heiligkeit
der Ehe, der kindlichen Pietät usw. Unüberlegt geschlos-
sene Ehen gehen leichter wieder auseinander. Wiederum
werden hier wie schon öfters Hinweise gegeben auf die

Wichtigkeit rechter Ehevorbereitung.
Ein in seiner Art einziges Thema behandelte Dr. P.

Franz Solan O.F.M.Cap., Lektor der Moraltheologie der
schweizerischen Kapuzinerprovinz (Solothurn): Seelsorger-
liehe Erziehung der Braut- und Eheleute im Beichtstuhl.

Wegen des sakramentalen Sigillums ist hier ja größte Be-

332



hutsamkeit am Platze und doch eine einheitliche und grund-
sätzliche Stellungnahme durchaus geboten. Und doch, wie
uneinheitlich ist die Praxis? Der Referent befaßte sich zu-
erst mit dem Beichtvater und dann mit dem Pönitenten.
Zwei Extreme sind zu vermeiden: Alles von der Beicht
allein zu erwarten und ihrer unfehlbaren Wirkung, oder

an der Beicht zu verzweifeln, wenn anscheinend nichts oder

wenig herausschaut. Die hl. Beicht ist und bleibt eines der
kostbarsten Heilmittel der Sexual- und Ehenot. Damit sie

das immer sein und bleiben und immer besser werden

könne, ist immerwährendes Studium der Moral unerläßlich,
daß man grundsätzlich löst und nicht nur Richtlinien zu
geben vermag, sondern auch deren Begründungen. Takt,
Klugheit, priesterlicher Ernst sind eine Selbstverständlich-
keit. Für die Behandlung der Pönitenten gibt der Referent

für Brautzeit und Ehe eine Fülle wohlüberlegter, reifer,
maßvoller Ratschläge, die jeder Beichtvater aus seiner Mo-
ral her wissen sollte und aus seiner Kasuistik illustrieren
könnte: Sequere naturam tuam ordinatam.

Der dritte Morgen gab zwei hervorragenden Laien
das Wort: Hrn. Kriminalgerichtspräsident Dr. Paul Wid-
mer (Luzern) und Hrn. Nat.-Rat Josef Scherer (St. Gallen).
Ersterer bot in seinem Referate: »Das christliche Leben in
der Familie« ein überaus ansprechendes und eindrucks-
volles Bild der christlichen Familie, wie sie sein sollte und
sein könnte! Es wäre nur zu wünschen, daß dieses Ideal
Wirklichkeit würde. Die Kirche Jesu Christi wäre dann
in der Kirche der Familie verwurzelt, Kirche und Familie
wären dann in lebendigster wechselseitiger Gemeinschaft.
Das Referat: »Moderne wirtschaftliche Not und Familie«

von Nationalrat Scherrer erhielt durch die ernste Wirtschaft-
liehe Lage der Gegenwart und Zukunft ein doppelt be-

deutsames Relief. Die Wirtschaft ist nicht das letzte Element

jener Natur, welche der Uebernatur des Ehesakramentes

Grundlage zu sein hat, das konnte einem an Hand dieser

Darlegungen lebhaft zum Bewußtsein kommen. Welche
Fülle moralischer und pastoraler Belange in diesen wirt-
schaftlichen Fragen und ihren Konsequenzen mitgegeben
sind, darf keineswegs übersehen werden.

Am Nachmittag des dritten Tages gab der hochwste.
Bischof von Streng eine Einführung in das neue Diözesan-
gebetbuch Laudate. Der erste Seelsorger der Diözese gab
da eine authentische Interpretation seiner Intentionen, wel-
che mit dem neuen Werke verwirklicht werden sollten. Im
besondern werden auch die Linien dargelegt, welche das

Laudate im Dienste der Familie zeigen, um damit den

Anschluß an die Tagung herzustellen, währenddem im
Herbste ein eigener Tag der Einführung gehalten werden
wird in das neue Diözesanwerk. Das letzte Referat hielt
der Rector consociationum S. Familiae und Moderator
sodal. matrum christianarum, Domherr Dr. h. c. Johann
Mösch (Solothurn) über den Verein der christlichen Fami-
lie in der Pfarrei. Der Referent zeigte die Intentionen auf,
welche die Kirche durch die Gründung dieses Vereines
verwirklichen wollte und verband in glücklichster Weise
denselben mit den christlichen Müttervereinen, über welche
manch treffliches Wort gesagt wurde. Wir wollen nicht dem
Architekten gleichen, welcher um des Glanzes willen die
Fundamente vernachläßigt, und alles auf den Oberbau
aufwendet.

Mit einem kurzen Dankesworte nach allen Seiten

schloß der hochwste. Bischof die gut vorbereitete instruk-
tive Pastoraltagung, welcher man Zeitaufgeschlossenheit
und Grundsätzlichkeit nachrühmen kann. Möge der reichen
Aussaat eine reiche Ernte entsprechen und zu ähnlichen
Seelsorgetagungen aus dem weiten Seelsorgebereiche er-

mutigen! A. Sch.

Die Uebertragnng der Reliquien
des hl. Petrus Kanisius in Freiburg

Wie die Tagespresse bereits meldete, wurden Samstag,
den 4. Juli die Reliquien des hl. Petrus Kanisius an ihre
neue Ruhestätte im Hochaltare der St. Michaelskirche in
Freiburg übertragen. Die Kirche des ehemaligen Jesuiten-
kollegs St. Michael, das weitgehend dem hl. Kanisius seine

Gründung verdankt, war beim Tode des Heiligen (21. De-
zember 1597) noch nicht gebaut. Sie entstand erst in den

Jahren 1604—1613. Daher wurde der Verstorbene in der
ehemaligen Stiftskirche St. Nikolaus, der heutigen Käthe-
drale, beigesetzt. Die Hochschätzung, welche Petrus Kani-
sius genossen hatte, fand darin ihren beredten Ausdruck,
daß man ihn mitten im Chor, unmittelbar vor dem Hoch-

altar, begraben haben wollte. Der Ort des Grabes ist heute
noch gekennzeichnet. Sebastian Werro, der damalige Stifts-
propst, hielt die Trauerrede, und ließ dem Verstorbenen
eine Grabtafel setzen, die ebenfalls noch heute am Eingange
des Chores in der Kathedrale zu sehen ist. Als die Jesuiten
dann eine eigene Kirche, St. Michael, erbaut hatten,
wünschten sie den Gründer des Kollegiums in ihrer Mitte
zu haben. Schon 1622 äußerten sie diesen Wunsch. Er ging
aber erst am 31. März 1625, einem Ostermontag, in Er-
füllung, da die Stiftsherren von St. Nikolaus den kostbaren
Schatz anfänglich nicht herausgeben wollten. Auch die Re-

gierung war zuerst dem Begehren der Jesuiten abgeneigt.
Erst durch Vermittlung des Nuntius ließen sich dann
Kapitel und Regierung bereden, und auch jetzt ging die

Uebertragung, wie uns die handschriftlich erhaltene »Histo-
ria collegii« berichtet, nicht ohne amüsante Zwischenfälle
vor sich, da sich die Chorherren immer noch nicht recht
ins Unvermeidliche'fügen wollten. Obwohl Kanisius da-
mais noch nicht einmal selig gesprochen war, glich diese
österliche Uebertragung seiner sterblichen Ueberreste einem
wahren Triumphzug. Der Klerus, die Schultheißen, die

Ratsmitglieder und Bannerherren, und viel Volk nahmen
daran teil. Auf Drängen der Bürger blieb der Leichnam
bis am folgenden Tage in der Kollegiumskirche der Ver-
ehrung der Gläubigen zugänglich. Dann wurde die Leiche
in einem Eichensarge im Chor der Kirche beigesetzt, wo
sie von 1625—1864 verblieb. Allerdings nicht in ungestör-
ter Ruhe. Im Jahre 1635 mußte der Sarg erneuert werden,
und ein Jahrhundert später, im Verlaufe des Seligspre-
chungsprozesses, fand wiederum eine Oeffnung des Grabes
statt. Eine neue Ueberprüfung der Reliquien nahm dann,
wiederum im Zusammenhang mit dem Seligsprechungspro-
zeß, am 26. August 1864 der damalige Bischof Mgr.
Marilley vor. Die Reliquien wurden damals dem Grabe
enthoben und verblieben eine Zeitlang im Sterbezimmer des

Heiligen, das heute in eine Kapelle umgewandelt ist. Von
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dort kamen sie zur Fassung zu den Schwestern des Ursu-
linerinnenklosters. Freiburg feierte dann die Seligspre-
chung des Heiligen am 25., 26, und 27. Juni 1865. Am
25. Juni fand im Beisein von etwa zehn Bischöfen und
einer großen Volksmenge die Ueberführung in die kleine
Rundkapelle links beim Eingang der St. Michaelskirche
statt. Die kleine Kapelle, erbaut 1835, welche vorher als
Herz-Jesu-Kapelle gedient hatte, wurde nun zu einer Kani-
sius-Kapelle, und die Reliquien ruhten in einem weißen
Marmorsarkophag unter der Mensa. Im Zusammenhang
mit der Heiligsprechung nahm dann Mgr. Besson am 24.
September 1924 eine neue Ueberprüfung der Reliquien vor.
Die Kanonisation selbst fand aim 21. Mai 1925 statt. Schon
damals wurde der Wunsch laut, dem Heiligen in der
Kirche selbst eine würdigere Grabstätte zu errichten, um
die Reliquien der Verehrung der Gläubigen durch die Pil-
gerzüge, die allerdings in den letzten Jahren stark abge-
nommen haben, besser zugänglich zu machen. Man hatte
zuerst an einen Reliquienaltar am Eingang des Chores
gedacht, wie wir ihn in Sachsein für den seligen Bruder
Klaus besitzen, oder an eine Krypta mit einer Confessio.
Beide Vorschläge boten erhebliche Schwierigkeiten.

Die heutige Lösung nun kann zweifellos als sehr

glücklich und gelungen bezeichnet werden. Sie kann für
andere ähnliche Fälle als Vorbild dienen. Die Gebeine
wurden in einen silbernen Reliquienschrein neugefaßt, der
den hl. Petrus Kanisius in liegender Haltung und lebens-

groß darstellt und unter der Mensa des Hochaltares Auf-
Stellung gefunden hat. Das prachtvolle Reliquiar, das her-

ausgenommen werden kann, um bei Prozessionen mitgetra-
gen zu werden, ist eine Schöpfung des Genfer Künstlers
Marcel Feuillat. Um die Ruhestätte des'Heiligen würdiger
zu gestalten, wurde zugleich unter der Leitung des bekann-
ten Kirchenarchitekten Dumas eine gründliche Restaura-
tion des Chores vorgenommen. Die Bemalung der Wände
wurde erneuert, die Malereien der Decke gereinigt und
durch neue Bilder vervollständigt; das Hochaltarbild
wurde gründlich aufgefrischt, und die schönen, früher
kaum beachteten Statuen der Heiligen Petrus und Paulus
restauriert. A. Cingria schuf zwei prachtvolle Chorfenster,
durch die das gedämpfte Licht der Sonne wie ein Wider-
schein aus einer andern Welt gerade auf die Gestalt des

Heiligen und das Reliquiar fällt. Gerade durch das Zu-
sammenwirken der lebendigen Farbigkeit der Fenster und
des matten Silberglanzes des Reliquiars sind überraschend
feine Effekte erzielt worden. Unwillkürlich wird der Blick
des Besuchers schon beim Eintreten auf den Hochaltar und
das diskret belichtete Bild des Heiligen hingezogen. Leider
erlaubten es die Geldmittel nicht, eine Restauration der

ganzen Kirche durchzuführen. Bis sie auch vorgenommen
werden kann, wird leider eine gewisse Disharmonie zwi-
sehen Chor und Schiff nur zu fühlbar sein. Immerhin bildet
nun das Chor in seinem neuen Kleide einen äußerst stil-
vollen Rahmen für das Kleinod des Reliquienschreines. Die
bisherige Kanisiuskapelle wird nun als Bruderklausen-
kapeile Verwendung finden, um den Dank Freiburgs an
den Friedensstifter im Ranft, dem der Stand an der Saane

seine Aufnahme in den Bund der Eidgenossen verdankt,
auch so zu bekunden.

Im Beisein des hohen Staatsrates des Kantons Frei-

bürg, zahlreicher Vertreter aus Welt- und Ordensklerus

und der Professoren und Studenten von St. Michael nahm

Mgr. Besson am 4. Juli die Neuweihe des renovierten

Hochaltares vor, worauf dann die feierliche Uebertragung
der Reliquien erfolgte. Ein Pontifikalamt mit einer, wie

immer, geistvollen Predigt von Mgr. Besson beschloß die

Feier. So hat nun der hl. Petrus Kanisius, dem die katho-

lische Schweiz so unendlich viel verdankt, und den die

Kirche 1925 zur Ehre der Altäre erhob, in der Mensa des

Hochaltares eine neue, und wohl endgültige Ruhestätte

gefunden. Er ist nun auch hier auf Erden zurückgekehrt
zu seinem Meister, um künftighin in der Nähe des Taber-
nakels unmittelbar beim eucharistischen Heiland die Ver-

ehrung der Gläubigen entgegenzunehmen. Möge er in die-

sen stürmischen Zeiten für die Schweiz im Himmel macht-
voller Fürbitter sein, und uns auch die baldige Kanonisa-
tion des seligen Bruder Klaus erflehen, an den er nun die

alte Rundkapelle abtritt. Am kommenden Sonntag wird
Mgr. Besson zum ersten Mal am Grabe des heiligen Petrus
Kanisius in der St. Michaelskirche, in der seit mehreren

Jahren im Sommer die hl. Weihen erteilt werden, einer
Anzahl Alumnen seines Seminars und auch Schülern der
Universität die Ordines erteilen. Mögen alle Weihekandi-
daten am Grabe dieses Apostels wahren Apostelgeist
schöpfen! R. St.

Lex eredendl, lex sopplicandi
In der KZ ist schon von kirchenmusikalischer Seite

das neue in Aussicht genommene Kirchengesangbuch des

schweizerischen Protestantismus besprochen worden (vgl.
KZ Nr. 9, vom 26. Februar a.c., S. 101). Eine interessante
Illustration zu dort schon gemachten Beobachtungen liefert
eine Diskussion aus »kirchlich fortschrittlichen Kreisen« der
Basler reformierten Kirche. Es sollen hier nicht die mu-
sikalischen Kritiken herangezogen werden, sondern die viel
wichtigeren dogmatischen, welche sich übrigens der musi-
kaiischen usw. Kritiken nur als Steigbügel bedienen, um
zu ihrem Hauptanliegen zu kommen. -

Wir hören dieses Hauptanliegen in der Frage: »Dürfen
wir als ehrliche Menschen Lieder singen, zu deren theolo-
gischer Ueberzeugung wir innerlich nicht stehen können?
Wir reformierte Schweizer, die wir von Zwingli und Oeko-
lampad herkommen, können doch nicht Abendmahlslieder

singen, nach deren Text man bei dieser Gemeindefeier das

Fleisch Christi ißt und das Blut Christi trinkt. Für uns
sind Brot und Wein Symbole, d.h. Zeichen des gekreuzigten
Leibes und des vergossenen Blutes Christi. Auch ein Lied,
das ganz auf dem sogenannten apostolischen Glaubensbe-
kenntnis fußt, bedeutet für uns eine ernste Gewissensfrage.
Uebrigens steht ein Wort wie das: Das Fleisch soll auch
wieder leben (Auferstehung des Fleisches!) im Widerspruch
zu 1 Cor 15.50, wo Paulus ausdrücklich schreibt, daß
Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben könnten

(wie wenn diese »Exegese« irgend etwas gegen die Aufer-
stehung des Fleisches besagen würde! Red.) Vergleiche
auch den Vers 44: Es wird auferstehen ein geistlicher Leib.

Der Probeband ist voll von Stellen, welche hemmungs-
los altkirchliche Dogmen verkünden, zu denen neuzeitlich
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denkende, durch die moderne Theologie hindurchgegangene
Pfarrer und Gemeindeglieder heute nicht mehr stehen kön-
nen noch wollen. Es ist tief zu bedauern, daß die Schöpfer
des Probebandes diesem Tatbestand fast gar keine Rech-

nung trugen und fast nur der orthodoxen Frömmigkeit
Vorschub leisten. Lieder, welche die Gemeinde seit Jahren
erquickten und erbauten, mußten der Absicht, unsere Kir-
che wieder zum Glauben des 16. und 17. Jahrhunderts zu-
rückzuführen, weichen und durch solche ersetzt werden,
denen nur eine Minderheit von einseitig auf die Vergangen-
heit eingestellten Strenggläubigen von Herzen zustimmen
kann.

Man soll die Kirchenbesucher nicht dazu anhalten wol-
len, Lieder zu singen, zu deren Inhalt sie innerlich kein
Verhältnis haben. In was für eine peinliche Lage kommen
die Pfarrer, wenn sie nach Anordnung der Kirchenbehör-
den aus einem Gesangbuch singen lassen, gegen dessen

Inhalt sich der weitaus größte Teil der Kirchenbesucher
innerlich auflehnt? Wenn man in den Kirchenbehörden
diesem Zwiespalt nicht bald abhelfen werde, müßten die
Pfarrer und die Gemeinden der reformierten Kirche sich
darauf besinnen, daß Christenmenschen nach
Lutherund nach der schweizerischen Ver-
fassung in Glaubenssachen niemanden un-
tertan sind, als Gott und ihrem Gewissen,
und selbständig eine Aufhebung des Zwiespaltes herbei-
führen.«*)

Diese Darlegungen beweisen die Wahrheit des alten
Axioms: Lex credendi, lex supplicandi: Das Dogma ist die

Grundlage des Kultus, der Kultus der Ausdruck des Glau-
bens. Kein Zweifel, daß der protestantische kirchliche Frei-
sinn mit Recht sich dagegen auflehnt, im Gottesdienst Lie-
der zu singen, deren gedanklichen Inhalt er nicht teilt. Der
protestantische kirchliche Freisinn ist der eigentlich logisch
denkende und handelnde Protestantismus. Er nimmt sich
das Recht, auch am reformatorischen Dogma nach Belieben
Abstriche vorzunehmen und dementsprechend Lieder zu
singen, welche seine Auffassungen wiedergeben. Man hat
schließlich nicht mit den Reformatoren Papst und Lehramt
und Dogmen abgelehnt, um an deren Stelle die Reforma-
toren und ihre Auffassungen als unfehlbar und endgültig
hinzunehmen. Mit dem gleichen Rechte, mit welchem die
Reformatoren über die kirchliche Autorität zur Tagesord-
nung übergingen, gehen die kirchlichen Freisinnigen, die
Reformatoren der Reformation und die Protestanten gegen
den konservativen Protestantismus gegenüber der prote-
stantischen Orthodoxie zur Tagesordnung über: Im Namen
der Gewissensfreiheit und der freien Forschung. Wer wollte
ihnen Folgerichtigkeit absprechen? Jedenfalls hat kein

konsequenter Protestant das Recht, diesem »Fortschritt«
irgend etwas in den Weg zu legen. Dafür müßte man schon
katholisch denken und werden! A. Sch.

Ziar religiösen Lege Im Bistum
Straßbnrg
erfahren wir eben noch Folgendes:

Die Glocken hängen noch in den Kirchtürmen, sind
aber zum Abtransport aufgenommen. Schon die längste
Zeit war das Läuten in der Weise reglementiert, daß die

* cfr. Nationalzeitung Nr. 283 u. 285: Probeband u. Kirchenvolk.

Höchstdauer des Läutens auf je drei Minuten festgesetzt

war und daß nach 8.00 Uhr morgens überhaupt nicht
mehr geläutet werden durfte, wegen »Luftschutzstörung«!

Gottesdienstliche Funktionen außerhalb der Kirche be-
dürfen auch in der kleinsten Ortschaft der parteiamtlichen

Genehmigung u. z. durch die Landkommission. Oft wird
die Bewilligung verweigert oder die Antwort läuft erst
nach Ablauf des Anlasses ein; wird die Genehmigung er-

teilt, so ist dafür eine Gebühr zu bezahlen. Es wurden
z.B. erhoben für die Abhaltung der Flurprozession 3 RM,
für die Abhaltung der Fronleichnamsprozession 40 RM
Wer ohne erlangte Genehmigung eine außerkirchliche
Funktion durchführt, hat eine gesalzene Geldbuße, wenn
nicht noch Schlimmeres zu gewärtigen. In vielen Kirchen
sind besondere Opferstöcke aufgestellt zur Bestreitung der

»pfarramtlichen Bußen«: also ein Begriff, der geläufig ge-
worden ist.

Am 29. Juni wurde in Straßburg das hl. Sakrament
der Priesterweihe an ca. 20 Diakone gespendet (wohl durch
Missionsbischof Hauger). Schon am 21. März des laufenden
Jahres waren 5 Kandidaten zu Priestern geweiht worden.
Anfangs Juli werden auch in Clermont-Ferrand »einige«
Straßburger Seminaristen zu Priestern geweiht. Aus diesen

Angaben geht hervor, daß sich z. Z. der Nachwuchs für
das hl. Priesteramt noch auf beachtlicher Höhe hält, trotz
der Ungunst der Verhältnisse. Vergleichshalber sei erwähnt,
daß im Jahre 1913 total nur 25 Priester für die Diözese
Straßburg geweiht worden sind.

Das Ordensleben sucht sich seinen Weg, wie es eben

gehen kann. So konnten 14 Novizen der sog. »Matzenhei-
mer Schulbrüder« über die Schweiz ins Noviziat ins un-
besetzte Frankreich gebracht werden. Ebenso eröffnen die
»Rappoltsweilerer Schulschwestern«, die fast die ganze
weibliche Jugend des Elsaß ausbildeten und nun im Elsaß
»liquidiert« sind, ein Juvenat und Noviziat im unbesetzten
Frankreich. Auch die »Schwestern vom hl. Kreuz«, die im
Elsaß die großen Anstalten für Idioten, Blinde, Taub-
stumme, Krüppel, gefährdete Mädchen etc. leiten, haben ein
Provinzialhaus im unbesetzten Frankreich eröffnet.

So konstatiert man, daß überall ein zäher Wille zum
Leben und Weiterwirken vorhanden ist, in der Ueberzeu-

gung, daß die katholische Kirche im Elsaß so oder so
weiter gehen muß und weiter gehen wird. -r-

Pius XII. und die
kathol. Jungmannschaft der Schweiz

Aus Anlaß des silbernen Bischofsjubiläums überreichte

der Schweizerische Katholische Jungmannschaftsverband
dem Heiligen Vater einen künstlerisch sorgfältig ausge-
statteten Huldigungsband, in dem die einzelnen Sektionen

ihre Segenswünsche, Gebete und Werke verzeichneten, die

sie auf diesen Anlaß hin dem Stellvertreter Christi dar-

bringen wollten. Der Heilige Vater hat auf diese Huldigung
in einem eigenen Handschreiben geantwortet, das folgenden
Wortlaut trägt:

»Unserem ehrwürdigen Bruder, Franciscus von Streng,
Bischof von Basel und Lugano.

Die treuen Wünsche, die du in deiner Eigenschaft als

Zentralpräses des Schweizerischen Katholischen Jungmann-
Schaftsverbandes zugleich mit dessen Generalsekretär Uns
ausgesprochen, denen du den eindrucksvollen Huldigungs-
band aller Sektionen beigefügt hast, haben in Unserem
Herzen ein dankbares und freudiges Echo gefunden. Aus
den Blättern dieses Bandes spricht ein so frohes und zu-
versichtliches Credo, eine so rückhaltlose Bereitschaft zu
einem dieses Credo verwirklichenden Leben, ein so tiefes

Eindringen in den Sinn der katholischen Aktion inmitten
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der religiösen Not unserer Zeit, daß Wir Uns mit euch,
den Schweizerbischöfen, in heiliger Hirtenfreude beglück-
wünschen, eine geistig so wache Jugend zur Seite den
verantwortungsschweren Aufgaben der Gegenwart und
nächsten Zukunft entgegenschreiten zu können.

In froher Anerkennung des bisherigen verdienstvollen
Wirkens eures Verbandes und in zuversichtlicher Hoffnung
auf sein ferneres, in Weite und Tiefe zunehmendes Schaffen,
senden Wir dir, ehrwürdiger Bruder, der Leitung und allen
Mitgliedern des Schweizerischen Katholischen Jungmann-
schaftsverbandes aus der Fülle Unseres Herzens den er-
betenen Apostolischen Segen.

Aus dem Vatikan, am Pfingstsonntag 1942.

Pius PP. XII.«

Pseudoprophezeiungen
(Zu den Weissagungen des Nostradamus.)

Vor kurzem sind die Weissagungen des Astrologen
Nostradamus (1503—1566) im altfranzösischen Urtext mit
deutscher Uebersetzung und Erläuterungen herausgegeben
worden *. Im Vorwort lesen wir: »Die Weissagungen des

Nostradamus beginnen mit dem Jahre 1557 und erstrecken
sich über 22 Jahrhunderte und enthalten eine fortlaufende
Geschichtsschilderung bis zum Jahre 3797 post Christum
natum.« Die Jahre 1939 bis 1942 beanspruchen von den 190

Seiten des Buches 45 Seiten, also ungefähr den 5. Teil, wäh-
rend diese vier Jahre im Zeitraum von 2240 Jahren den
560. Teil ausmachen. Dementsprechend ist also unsere Zeit
hundertmal wichtiger und entscheidender als die voraus-
gehende und nachfolgende. Das Buch verspricht denn auch:
»Nostradamus schildert uns den schrecklichsten aller Kriege,
den kommenden Vernichtungskrieg, der nach seinen Vor-
aussagen im Jahre 1939 seinen Anfang und im Jahre 1942

sein bitteres Ende nehmen wird, in mehr als eintausend Ein-
zelheiten.«

Wer aber inzwischen sich einmal etwas erkundigt um
die Persönlichkeit des Astrologen Nostradamus, der findet
zum Beispiel im Konversationslexikon des Herderverlages
die kurze, sehr zutreffende Würdigung: »Seine dunkeln, in
Reimform gegebenen Prophezeiungen gelten als Musterbei-
spiel astrologischer Unweisheit!«

Aus der Einleitung zu den Weissagungen des Nostra-
damus aber können wir entnehmen, daß Nostradamus von
seinen Zeitgenossen schon als »Hexenmeister und Teufels-
anbeter« abgelehnt und als »Ketzer und Kalvinist« angefein-
det wurde. Er mußte deswegen sogar seine ärztliche Praxis
aufgeben. Das hinderte zwar seine Frau durchaus nicht,
dem »großen Propheten« die großsprecherische Grabin-
schrift aufzusetzen: »Hier ruhen die Gebeine des hoch-
berühmten Michael Nostradamus, der nach dem Urteil aller
Sterblichen allein würdig war, mit seiner beinahe göttlichen
Feder nach dem Laufe der Gestirne die künftigen Ereignisse
des ganzen Erdkreises zu beschreiben.« Nach dem Heraus-
geber lehnte zwar Nostradamus »die Astrologen seiner Zeit
ab, wie ja auch die neueren ernsthaften Vertreter des Stern-

glaubens einen Trennungsstrich zwischen sich und den ge-
schäftstüchtigen Planetenguckern gezogen haben«. Es steht
dem Nostradamus mit seiner jüdischen Herkunft natürlich
ganz besonders gut an, von »geschäftstüchtigen Planeten-

* Im Verlage Qaiser und Haldimann, Basel.
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guckern« zu reden. Und am Ende würde sich der Heraus-
geber, der sich unter dem Namen »Meditator« versteckt, als
nicht weniger geschäftstüchtig entpuppen. Kostet doch sein

broschiertes Büchlein nur den bescheidenen Preis von
Fr. 5.50! Recht ist, was mir nützt, scheint die Moral auch
dieser Astrologen zu sein.

Nostradamus selber hat mit seinen Schriften sehr gute
Geschäfte zu machen gewußt. Sein Buch: »Ueber das

Schminken und die Gerüche«, in dem er das Schminken als

Mittel zur Erhaltung der Schönheit anpries, fand selbstver-
ständlich guten Zuspruch. Und seine »Wetterkalender« wur-
den zu seinem Leidwesen auch von andern geschäftstüch-
tigen Propheten sehr rasch nachgeahmt.

Mit seinen politischen »Weissagungen« über die Zu-
kunft Europas und der Welt bis zum Jahre 3797 hat es

aber seine eigene Bewandtnis. Mit Fug und Recht darf man
diese »Weissagungen« in Anführungszeichen setzen, weil sie

ja doch keinen andern Zweck haben, als die Leute »anzu-
führen« und aus der Not der Zeit ein Geschäft zu machen.

Die sogenannten Weissagungen sind überschrieben: »Aus-
lese eingetroffener Weissagungen in zeitlicher Reihefolge an-
geordnet.« Klingt das nicht vielversprechend? Aber warum
mußte denn das Eingetroffene ausgelesen werden? Dürfen
wir nicht alles wissen, was Nostradamus »vorausgesagt«
hat? Und warum mußte es zeitlich geordnet werden? —
Darüber gibt uns die Einleitung Aufschluß: »Ursprünglich
hatte Nostradamus alle seine Prophezeiungen in Prosaform
verfaßt und in der richtigen chronologischen Reihenfolge
niedergeschrieben. Aber auch schon in dieser ersten Nie-
derschrift waren sie in dunkeln, verworrenen Sätzen zu Pa-

pier gebracht worden. Allein auch diese Sprache schien dem

Nostradamus noch zu durchsichtig. (Der Schwindel darf
eben nie allzu »durchsichtig« sein!) Darum brachte er die
Prosa in die Form der gebundenen Rede, wobei die ohne-

hin dunkle Sprache noch um vieles unverständlicher wurde.
Außerdem (man höre und staune!) gab er die chronologische
Anordnung preis und würfelte die für die verschiedenen Zei-

ten geltenden Sprüche bunt durcheinander. Erst in dieser

Form glaubte er seine Prophezeiungen unbedenklich der
Nachwelt übergeben zu können. (Einfach großartig!) Die
Prophezeiungen lassen sich daher viel besser umschreiben
und paraphrasieren als übersetzen. (Begreiflich! Die Um-
schrift sieht aber auch danach aus!) Eine Uebersetzung in
Versen ist vollends ein Wagnis.«

Der »Meditator« scheint diesem Wagnis aber gründ-
lieh gewachsen zu sein. Er hat sehr tapfer »über«-setzt,

zwar nur, wenn es ihm grad gefiel. Mitunter hat er höchst-

persönlich sich die Uebersetzung einfach geschenkt. Dafür
hat er aber in seiner famosen »Umschrift«, genannt Erläu-
terung, umso mehr zu sagen gewußt. Vor allem aber müs-

sen wir die »zeitliche Umordnung« als außerordentliche

Leistung bewundern. Da geht es nämlich treppauf und

treppab im ganzen Buch herum: I. 64, VI. 7, X. 98, IV. 22,
III. 8, X. 67, IX. 83, X. 50, IV. 81, usw. Aber das ist ja Ne-
bensache! Wenn nur etwas herausschaut dabei! Tatsächlich
weiß uns der Uebersetzer, Ausleger und Ordner ungemein
interessante Dinge über den gegenwärtigen Krieg zu sagen:
Ueber den Ausbruch des Krieges 1939, den Tod Pius' XI.,
den Untergang Polens, den Kampf Finnlands, die über-
raschende Besetzung Hollands, Belgiens und Luxemburgs,



den Zusammenbruch Frankreichs, die Aneignung Norwe-

gens durch Deutschland, über die Eroberung Griechenlands
und das Schicksal Albaniens unci Jugoslawiens, über das

scheinbare Friedensbündnis zwischen Deutschland und Ruß-

land und den nachherigen Vernichtungskrieg der beiden,
über die Gefahr der Japaner und den Eingriff Amerikas in
den Krieg, über Hitler, Mussolini, Franco und Stalin. Bei-

spiellos genaue Voraussagung, nicht wahr! Man weiß am
Ende nicht mehr, wer der größere Prophet ist, Nostradamus
oder der Meditator! Nur schade, daß die Erläuterungen wie
auch die eingeschalteten Jahreszahlen bloß bis zum Februar
1942 reichen!

Der Meditator erklärt leider im Schlußwort: »Es schien

uns zu gewagt, die Prophezeiungen des Nostradamus hier
zu kommentieren, soweit sie sich auf den weiteren Verlauf
der gegenwärtigen Ereignisse beziehen.« Dagegen schien es

ihm nicht »zu gewagt«, auf Seite 119 vor das Jahr 1939

die aufsehenerregende Bemerkung hinzuschreiben: »Zur Be-

achtung! Die nachfolgenden Ausführungen wurden im

Frühjahr 1938 niedergeschrieben«! Sehr glaubhaft, nachdem
das Buch erst 1942 erscheint und von 1942 an jede Spur
von Jahreszahlen und von »Ausführungen« fehlt! Wieso
soll der Meditator 1938 imstande gewesen sein, Erläuterun-

gen zu geben, und jetzt auf einmal nicht mehr? Aber er
kann ja nichts dafür, daß Nostradamus die Jahreszahlen ver-
gessen hat! Zwar soll Nostradamus behauptet haben, daß

er mit Leichtigkeit für jedes von ihm prophezeite Ereignis
auch die Jahreszahl hätte hinzufügen können dank seiner

astrologischen Berechnungen. Er habe es absichtlich nicht
getan. Aber für den Meditator ist es ja schließlich kein Un-
glück; er kann dann nur umso besser im Trüben fischen
und umso freier »auslesen«, was er braucht!

Wenn das Kind getauft ist, ist es leicht »Götti« zu sein!
Und im Jahre 1942 ist es leicht, zum Beispiel den vergange-
nen spanischen Bürgerkrieg vorauszusagen, oder vielmehr
aus dem Plunder von 1000 astrologischen Versen irgend-
einen herauszufinden, der einigermaßen auf den spanischen
Bürgerkrieg paßt. Diesen Vers scheint der Meditator ge-
funden zu haben in IV. 95:

»Das Reich an zwei überlassen, werden sie nur kurz
innehalten,

Drei Jahre 7 Monate werden sie Krieg führen.

Der Bruderkrieg soll drei Jahre sieben Monate, also
bis ins Jahr 1939 andauern. Der Krieg nahm im Oktober
1935 seinen offiziellen Anfang. Ob Nostradamus recht vor-
ausgesehen hat, können wir in einem Jahre beurteilen. Und
über das Ende des spanischen Bürgerkrieges berichtet uns
Nostradamus in VIII. 26:

De Caton és trouues en Barcelone.
Von Cato wird es für Barcelona gefunden werden.

Will heißen, wie einst der alte Cato ein unversöhnlicher
Gegner Carthagos war, so wird auch Franco ein unerbitt-
licher Gegner Barcelonas sein.«

(In dieser Weise wird auch der Tod Pius' XI. nach-

träglich »vorausgesagt«:)

»Durch den Tod des sehr greisen Papstes
Wird ein Römer in gutem Alter gewählt.

Man wird sagen, daß der heilige Stuhl übel zugerichtet sei,

Und lange wird es so andauern und von dornenvoller
Arbeit sein.

Heute scheint der Tod des alten kränklichen Papstes in
absehbarer Zeit wahrscheinlich; ein römischer Bürger soll
auf dem päpstlichen Thron folgen.« (Heute »scheint« es uns
eine Heuchelei, noch von einer »Wahrscheinlichkeit« zu re-
den. Aber Tatsachen sind eben weniger interessant als solch
famose Weissagungen!)

(Als Musterbeispiel einer »Ueber«-setzung oder Um-
Schreibung sei X. 67 vorgelegt:)

»Le tremblement si fort au mois de may
Saturne, Caper, Jupiter, Mercure en bœuf.
Venus aussi, Cancer, Mars en Nonnay,
Tombera gresle lors plus grosse qu'un œuf.
Das Beben des Krieges wird äußerst stark im Monat Mai

sein.

Dann wird Hagel fallen, viel größer als ein Ei.
Im Monat November wird ein neuer Krieg beginnen.«

Ist das nicht wahrhaft lachhaft, eine solche Weissagerei,
beziehungsweise Sterndeuterei! Leute, die im Kopf noch
einigermaßen normal sind, werden sich die Freiheit des

Lachens noch vorbehalten, auch wenn Nostradamus seinen

Weissagungen die Schutz- und Fluchformel vorausschickt:

»Wer die folgenden Verse liest, soll sie sorgfältig prüfen!
Gemeines und unwissendes Volk soll darin nicht belehrt

werden,
Desgleichen Astrologen, Barbaren und Dummköpfe sollen

fernbleiben.
Wer dagegen handelt, ist rechtsgültig verflucht.« K. J.

Totentafel
In Wiirenlingen hat am 19. Juni hochw. Herr alt Dekan

und Pfarresignat Severin Hirt sein irdisches Leben durch ein
wohlvorbereitetes Sterben abgeschlossen. Der Vater war
Bauer und Dorfschmied in Wiirenlingen, wo ihm am 23.
Februar 1864 der zukünftige Gottesdiener als Segenskind in
die Wiege gelegt wurde. Nach der Volksschule des heimat-
liehen Dorfes wanderte das Studentlein vier Jahre hindurch
Tag für Tag den stundenlangen Weg nach Zurzach an die
Bezirksschule. Einem Jahr Studium in Einsiedeln folgte der
Abschluß des Gymnasiums an der Kantonsschule in Aarau,
wo der Maturand der einzige Katholik in der Klasse war.
Als Theologe zog der Scholar nach Freiburg i.Br.,Tübingen,
Innsbruck und Luzern, wo ihm Bischof Haas am 29. Juni
1890 die Hände zur Priesterweihe auflegte. Das öffentliche
Leben in der Seelsorge begann für den gewissenhaften und
idealen Neupriester auf der Kaplanei Rohrdorf. Nach drei
Jahren wählte ihn die Gemeinde Eggenwil zum Pfarrer,
welcher er während 21 Jahren ein wirklicher Pastor bonus
war. Die dortige Pfarrkirche verdankt ihm eine glückliche
Innenrenovation. Weitere 26 Jahre (1914—1940) pastorierte
er die Pfarrei Baldingen. Auf seine Anregung und durch
seine persönlichen Opfer erhielt die Pfarrkirche eine neue
Orgel. Der Oberhirte ernannte Pfarrer Hirt zum ersten De-
kan des neuerrichteten Kapitels Zurzach. Im Jahre 1932 be-

rief man fhn auch in den aargauischen Synodalrat. Im Be-
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zirk Zurzach wurde dem Jugendfreund das Inspektorat über
die Lehrlinge und Schulentlassenen anvertraut. Der praktisch
und auch sehr ökonomisch veranlagte Pfarrer war ein gro-
ßer Bienenfreund, dem der Imkerverein Bremgarten Grün-
dung und emsige Leitung zu verdanken hat. Mit scharfer

Beobachtungsgabe registrierte er auch Tag für Tag das

Wetter und referierte über seine Beobachtungen in der
Presse. — Krankheiten begannen an der Lebenskraft zu zeh-

ren und so mußte Pfarrer Hirt Ruhe suchen und fand sie
* als Frühmesser in Abtwil (1940), wo ihm vergönnt war,

das goldene Priesterjubiläum zu feiern. Als er den Tod nä-
her kommen fühlte, zog es ihn unwiderstehlich in seine

Jugendheimat zurück, wo er sterben und begraben werden
wollte.

Im hohen Alter von 85 Jahren, davon 60 Jahre im
Dienste des Allerhöchsten stehend, hat am 14. Juni in
Mollens (Unterwallis) H.H. Pfarresignat und Jubilar B.

Heymoz seine Seele dem Schöpfer zurückgegeben. Im Jahre
1883 ordiniert, kam der Neupriester für das erste halbe Jahr
als Kaplan nach Conthey; die folgenden sechs Jahre betreute

er als Pfarrer die idyllische Gemeinde Isérables. Die große
Lebensarbeit jedoch schenkte der Pastor bonus der Herde
Christi in der ausgedehnten Pfarrei Fully. Das hingebende
Wirken daselbst während nahezu drei Jahrzehnten zehrte
seine Kräfte derart auf, daß ein Nervenzusammenbruch er-

folgte und der Pfarrer auf Pfarrei und Arbeit verzichten
mußte. Den Lebensabend verbrachte der vielverdiente und
überaus wohltätige Diener Gottes in Mollens. Doch trüb-
ten die Nervenleiden die Abendstunden seines Lebens der-

art, daß sie oft mehr zu einem Martyrium wurden. Unter
großem Grabgeleite wurde der angesehene Priestergreis in
seiner Heimatgemeinde St. Maurice-de-Laques zur ewigen
Ruhe bestattet.

Die Monatsschrift »Christi Reich« der Weißen Väter
meldet in der Juni-Nummer den schmerzlichen Verlust eines

jungen und hoffnungsvollen Schweizer Missionärs, des 35-

jährigen Freiburgers P. Peter Gendre. In Cheiry (Kt. Frei-

bürg) im Jahre 1907 geboren, suchte der tüchtige Student
nach den Gymnasialstudien in der Landeshauptstadt um Auf-
nähme nach bei den Weißen Vätern in Algier. Vor neun Jah-
ren (1933) erhielt er in Karthago die Priesterweihe und zu-
gleich die Sendung ins Missionsgebiet von Urundi (Zentral-
afrika) mit dem blühenden Missionsfeld, das der Missions-

papst Pius XI. einst die »Blume der Missionen« nannte. Er
hielt sich so sehr für diese Missionsarbeit berufen, daß er

von sich selber scherzweise sagte: »Der Herrgott hat den

Peter Gendre für den Busch geschaffen wie den Fisch für
das Wasser«, und in der Ueberfülle der Missionsarbeit
schreibt er von seinem Lebensglück in der Berufsarbeit
heim: »Freuet euch, mich glücklich und zufrieden zu wissen;
ich glaube nicht, daß man Menschen finden kann, die so
glücklich, so überaus glücklich sind wie der Missionär,
trotz aller Leiden. .« Dieses seelentiefe Glück durch-
strömte so sehr sein Wesen, daß es wie Sonnenlicht auf seine

Arbeit und seine Umgebung ausstrahlte und, in die Form
von goldenem Humor und liebenswürdiger Dienstbereit-
schaft gegossen, ihm — wie einst daheim die Zuneigung und
Freundschaft seiner Mitscholaren —• so dann auch drunten
in Afrika die Herzen der Schwarzen gewann. Seine Obern
erkannten die wertvolle Kraft des jungen Schweizer Missio-

närs und stellten ihn am liebsten dorthin, wo die Arbeit sich

am schwierigsten gestaltete. Auf einer Erkundigungsfahrt
durch das Land Baragane, das noch junges und schwieri-
ges Missionsgebiet ist, wurde der vielversprechende Schwei-

zer Apostel von einem Blitzschlag getroffen und plötzlich
aus Leben und Arbeit herausgerissen.

R. I. P. J. H,

Priesterweihen
Diözese Basel. Der hochwste. Bischof von Basel,

Msgr. Dr. 'Franciscus von Streng, erteilte am St. Peter und

Paulusfeste, 29. Juni, folgenden Diakonen die hl. Priester-
weihe: 1. Julius Alpiger, Wängi, Thurgau. 2. Amrein Jo-
seph, Sursee; 3. Birrer Franz, Kienberg (Sol.); 4. Borrer
Kurt, Solothurn; 5. Drittenbaß Wilhelm, St. Pelagiberg
(Thurg.); 6. Disler Joseph, Kriens; 7. Erni Richard, St.

Urban (Luz.); 8. Estermann Max, Luzern, St. Karl; 9.

Friche Armand, Vieques (Bern); 10. Haberthür Alois, Ba-

sei, St. Anton; 11. Hunziker Walter, Ölten; 12. Kißling
Paul, Kestenholz (Sol.); 13. Koller Alois, Ettiswil (Luz.);
14. Krist Karl, Unterägeri (Zug); 15. Monin Paul, Basse-

court (Jura); 16. Oeschger Otto, Gansingen (Aarg.); 17.

Portmann Fridolin, Schüpfheim (Luz.); 18. Refer Walter,
Basel, Heiliggeist; 19. Ruckstuhl Eugen, Luzern; 20. Ruoß

Fritz, Bern, Dreifaltigkeit; 21. Schaller Fernand, Rebeu-

velier (Jura); 22. Schmid August, Wittnau (Aarg.); 23.

Stäger Werner, Villmergen (Aarg.); 24. Stalder Johann,
Willisau (Luz.); 25. Traxler Max, Balterswil-Bichelsee

(Thurgau); 26. Vogel Venust, Basel, St. Anton; 27. Weiß-
haupt Joseph, Rheinfelden (Aarg.); 28. Wyß Johann, Hü-
nenberg (Zug); 29. Zindel Joseph, Luzern, Franziskanern.

Diözese Chur. Der hochwste. Bischof von Chur,
Msgr. Christianus Caminada, spendete am 4. Juli folgenden
Diakonen die hl. Priesterweihe: 1. Amgwerd Xaver, Sattel

(Schwyz); 2. Beck Josef, Dietikon (Zürich); 3. Carnot Paul,
Samnaun (Graub.); 4. Christell Benedikt, Fellers (Graub.);
5. Hardegger Joseph, Winterthur; 6. Lanfranchi Albert, St.

Carlo, Poschiavo; 7. Leber Josef, Zürich, Herz-Jesu-Kirche;
8. Mazenauer Ernst, Muotathal; 9. Müller Josef, Altdorf;
10. Nigg Ernst, Vaduz; 11. Reust Joseph, Glarus; 12.

Schwyter Balz, Galgenen (Schwyz); 13. Vieli Alfred, Chur;
14. Wiget Hans, Schwyz; 15. Zangerl Josef, Zürich, St.

Peter und Paul.
Allen diesen Neupriestern seien beste Glückwünsche

zu einer segensreichen Tätigkeit entboten.

Priester-Exerzitien
Im Exerzitienhaus St. Erzz/zz/stes, So/ot/zzzr/z, Gärtnerstraße 25,

Tel. 2 17 70, vom 17.-21. August; vom 7.—11. September; von 12. bis
16. Oktober.

Im Alzzm //z7/, ScAivyz, vom 20.—24. Juli
In Sc/zözzörzzzzzz vom 27.—31. Juli.

inländische Mission
A. Ordentliche Beiträge.

Uebertrag Fr. 7,520.05
Kt. Aargau : Baden, Priesterheim Mariawil 20; Leibstadt 50; Ge-

benstorf, Legat der Frl. Adelheid Killer sei. in Turgi (mit Zins)
444.15; Villmergen, Gabe von Jgfr. Theresia Diethelm sei. 100; Fr. 614.15

Kt. Bern: St. Brais, Gabe von Ungenannt 50; Alle, Legat von Hw.
Hrn. Abbé Constantin Vallat, Pfr.-Res. 300; Fr. 350.—

Kt. Glarus : Näfels, Kapuziner-Kloster Fr. 5.—
Kt. Graubüncfen : Seth, Hauskollekte 50; Truns, Filiale Ringgen-

berg, Kollekte 42; Poschiavo, Filiale Cologna, Hauskollekte 25;
Peiden, Hauskollekte 45; Surava, Hauskollekte 95; Brusio, Filiale
Campocologno, Hauskollekte 40; Bivio-Marmels 15; Tieîençastel
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55; Sta. Domenica 5; Alvaschein, Hauskollekte 73; Chur, a) Gabe

von Ungenannt durch Bischöfl. Kanzlei 250, b) aus Katharina
Federspiêl-Stiftung 23.60; Lenz, Hauskollekte 125; 'Obervaz, Haus-
kollekte 160; Gumbels, Hauskollekte 80; Paspels, Hauskollekte 80; Fr.- 1,163.60

Kt. Luzern: Römerswil, Fastenopfer von Ungenannt 40; Bero-
miinster, aus Vergabung von A. W. 489.35; Schüpfheim, Gabe von
Ungenannt 5; Fr. 534.35

Kt. N i d w a 1 d e n : Stans, a) Hauskollekte u. Legate 2,500, b) Frauen-
kloster St. Klara 50, c) St. Josephsbruderschaft 25; Fr. 2,575.—

Kt. Schwyz: Schwyz, Legat einer Verstorbenen 50; Tuggen, Stif-
tungen von Jgl. Martin Schattin sei. 50, Hrn. Bernhard Huber sei.
10, Fr. Rosa Bammert-Böhni sei. 20; Fr. 130.—

Kt. S o 1 o t h u r n : Solothurn, a) Beitrag aus Glutz-Zeltner Fonds
200, b) Legat der Frl. Anna Arnold sei., St. Katherinen 300; Fr. 500.—

Kt. S t. G a 1 1 e n : Magdenau, Schenkung aus einem Trauerhaus 30;
Rorschach, Gabe von. Ungenannt 200; Muolen, a) Legat von Jgl.
Wilh. Schwyzer sei. 50, b) Legat von Ungenannt 500; St. Gallen,
a) Gabe von Ungenannt 150, b) Gabe von Ungenannt 50; Wil,
Gabe von Ungenannt durchs Kapuzinerkloster 50; Murg, Samm-
lung 343.60; Balgach, Vermächtnis von Jg. Metzler sei., Bühl 50;
Krießern, Vermächtnis von Jgfr. Martha Hutter sei. 5; Rappers-
wil, Vermächtnis von Frl. Josefine Dillier sei. 500; Rebstein, a)
Legat von Wwe. Marie Brigitta Keel-Gruber sei. 10, b) Legat von
Joh. Jg. Baumgartner sei. 10; Uznach, Gabe von Ungenannt 5; Fr. 1,953.60

Kt. T h u r g a u : Werthbühl, aus einem Trauerhause 200; Kreuzlin-
gen, Gabe von Ungenannt 20; Fr. 220.—

Kt. U r i : Flüelen, a) Beitrag des Kath. Volksvereins 30, b) Gabe von
Ungenannt 20; Andermatt, Sammlung 150; Fr. 200.—

Kt. Wallis: Gabe eines Priesters aus dem Oberwallis 200; Vion-
naz, Gabe von Ungenannt 20; Fr. 220.—

Kt. Zug: Zug, Legat der Frl. Anna Bisang sef. 170; Steinhausen,
Gabe von Ungenannt 5; Fr. 175.—

Total Fr. 16,160.75

B. Außerordentliche Beiträge. «

Uebertrag Fr. 12,000.—
Kt. Bern: Legat von H.H. Abbé Gabriel Philippe sei., Interlaken Fr. 2,000.—
Kt. L u z e r n : Vergabung v. Ungenannt in Luzern mit Nutznießungs-

vorbehält Fr. 1,000.—
Vergabung v. Ungenannt in Rothenburg mit Nutznießungsvorbehalt Fr. 4,000.—
Vergabung von Ungenannt aus dem Kt. Luzern mit Auflage Fr. 2,000.—

Kt. Obwalden : Legat von Ungenannt in Kerns Fr. 2,000.—
Kt. Schwyz : Vergabung aus dem Kt. Schwyz Fr. 10,000.—

Vergabung von Ungenannt aus Küßnacht Fr. 1,000.—
Kt. St. Gallen: Gabe von einer Angestellten in St. Gallen an-

läßlich ihres 50. Geburtstages Fr. 1,000.—
Kt. Zug: Legat der Frau Wwe. Brigitta Elsener-Hegglin sei. in

Menzingen Fr.
Total Fr.

_3,00(L-
38,000.-

Fr.

Fr.

C. Jahrzeitstiftungen.

Jahrzeitstiftung für L. W. in Basel mit jährlich einer hl. Messe in Ardez
Jahrzeitstiftung von Ungenannt in Muri mit jährlich drei hl. Messen in

der St. Theresiakirche in Zürich
Jahrzeitstiftung von Ungenannt in Luzern für eine Verstorbene mit jähr-

lieh je drei hl. Messen in Aarburg und Dübendorf
Jahrzeitstiftung von Ungenannt in Kriens mit jährlich einer hl. Messe

in Oberwinterthur
Z u g, den 26. Mai 1942.

Der Kassier (Postcheck VII 295): A. Hausheer.

200.—

450.-

Fr. 1,000.—

Fr. 150.-

Messwei
sowie in- und ausländische

Tisch- und Flaschenweine
empfehlen

Gebrüder Nauer
Weinhandlung

Bremgarten
Beeidigte Messweinlieferanten

Kleines Volksmessbudi

VON P. BOMM Lwd. Rotschnitt Fr. 2.80
10 Stück Fr. 2.75

25 Stück Fr. 2.70
50 Stück Fr. 2.60

Buchhandlung RÜbCr & CIC. LUZSPH

Was kann dagegen
geschehen

Es sollte Gewissenspflicht eines jeden
Katholiken sein, Ehewillige auf den
Katholiken • Ehebund aufmerksam zu
machen, der seit vielen Jahren in vor-
nehmer, diskreter und erfolgreicher
Weise Gelegenheit zur Anbahnung ka-
thol. Ehen bietet. Die einwandfreie
Arbeitsweise wird allgemein anerkannt.

Für katholische
F 63 S" Anbahnung die größte, älteste
Sä STfl Eli u. erfolgreichste Vereinigung.
Auskunft durch Neuland - Bund,
Postfach 35603, Basel 15/H

Fritz
Basel Clarastraße 12

Pi-icstci-histc
Kragen. Weibelkragen,
Kollar u. sämtl. Wäsche

Auswahl bereitwilligst Vorzugs-
preise Gute Bedienung

SRiffalß Romanum
Editio Lacensis (Format 24,5X35,5 cm)

Gebunden: Schafleder, Goldpressung (Kreuz mit
Randeinfassung), Goldschnitt, Registerbänder, in
Farben rot, grün oder schwarz Fr. 140.—

In gleicher typographischer Anordnung und Aus-
stattung wie das Missale Romanum:

SRitfolß ößfunefotum
Editio Lacensis Gebunden: in Leinwand, Goldpressung (Kreuz),

Goldschnitt Fr. 23.50
Schafleder, Goldpressung (Kreuz), Goldschnitt
zu Fr. 37.50

Soeben eingetroffen ist die vorgeschriebene neue
Papstmesse:

Commune unius ant plurium Summorum Pontificium
Ausgabe Pustet, für Missale, pro Stück Fr. —.35
Ausgabe Pustet, für Breviere, pro Stück Fr.—.35

Ausgaben für Missale Romanum Lacensis in Vorbereitung

Sßtlog m)kôdn

îfnoleumlÄS®!Lfo/l
Vorhänge

und
Im Bündner Oberland
Land und Leute der Cadi
Von NOTKER CURTI
Mit 24 Bildtafeln. Kart. Fr. 5.—, Ln. Fr. 6.50
Eine hochinteressante Kulturgeschichte
der Gegend von Tavetsch, Sedrun, Disen-
tis,Truns, die sich überaus kurzweilig liest.

Ds Härz voll Sünna
Gedicht und Sprich us Obwaldä von
HEDWIG EGGER-VON MOOS
Kartoniert Fr. 3.80

An dem tapfern, gesunden, kernhaften
Wesen und der aufrichtigen Gesinnung,
die aus dem Wesen dieser Obwaldnerin
spricht, wird jeder gerade gewachsene
Mensch seine Freude haben.(Bücherblatt)

Im Val d'Änniviers
Ein Buch der Heimatkunde
von PAUL DE CHASTONAY
Mit 13 Bildern Kart. Fr. 2.50, Ln. Fr. 3.50

Ein geistvoller Führer durch eines der
eigenartigsten Walliserläler.

D Goldsuecher am Napf
und anderi Gschichte
vom S E P PI A DE WIGGERE
Gebunden Fr. 5.50

Für alle Kreise des Volkes, die einen
offenen Sinn für echtes, unverfälschtes
Bauerntum haben, ist das schöne Buch
eine Quelle reichen geistigen Genusses
(Aufgebot). Die Sprache orgelt und
klingt, daß es eine Freude ist.

Durch alle Buchhandlungen

Verlag Räber & Cie. Luzern

ta P
sc/iönen II oniresina

Kurhaus TJÜaldheim

Con/er Nr. 24

Ferien im P/arr/zaus /

Heimeliges Erholungs-
und Ruheplätzchen, di-

rekt am Walde gelegen,

prachtvolle Aussicht,

schöne Terrasse. Auto-

post ab Bahnhof Sar-

gans. Pensionspreis ab

Fr. 8. —. Prospekte. Tel.

8 02 56. Tägl. hl. Messe

In der Hauskapelle.

Fam. Schlegél - Hidber

jFfoZz.ge.se/inifzfe Brustffce
schön unci preiswerf fei 2idfJCC & CtE. ihtJECn
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Atelier für kirchliche Kunst

A. BLANK VORM. MARMON & BLANK

WIL ST GALLEN

Ausführung von Altären, Statuen u. kunstgewerblichen
Arbeiten für Kirchen Kapellen u. das christliche Heim. Re-
Stauration alter Schnitzwerke u. Gemälde. Diebessichere
Tabernakeleinbauten. Kunstgewerbliche Holzgrabzeichen

Das Geschenk

für den Neupriester

Für Predigt und Lesung
Die Aez'Zzge Sc/tri/z /iir (Zas Leien erÄ/ärZ

Ketter: Die Samuelbücher 10.95 (9.10)
Bückers: Die Makkabäerbücher —

das Buch Job
Kalt: Die Psalmen
Kalt: Buch der Weisheit — Buch

Isaias
Bartelt/Chohausz : Lukasevangelium

— Apostelgeschichte
Lauck: Evangelium und Briefe des

hl. Johannes
Kalt/Ketter: Römerbrief — Korin-

therbriefe
Molitor: Die kleinen Paulusbriefe

19.45
19.45

16.75

19.45

19.45

19.45
15.10

(16.20)
(16.20)

(14.10)

(16.20)

(16.20)

(16.20)
(12.75)

® Alle Bände sind in schönes schwarzes Leinen ge-
bunden. Jeder Band ist einzeln käuflich und in
sich abgeschlossen. Bei Abnahmeverpflichtung
auf das Gesamtwerk gelten die in Klammer ange-
zeigten Preise.

KocA, HriZon: flomi/eziscÄes JJancZiizcA

J. /(èzei'/ung: Homiletisches Quellenwerk, Stoff-
quellen für Predigt und Unterwei-
sung. Bisher erschienen Band 1—4
je 15.55. Bei Abnahme aller 5

Bände des ersten Teiles Fr. 13.—.
Schöne Ganzleinenbände.

2. .Jèzei/iing: Homiletisches Lehrwerk, Predigt-
plane und Skizzen. Bis jetzt erschie-
nen Band 1. Einzelpreis 15.55. Bei
Abnahme aller fünf Teile des zwei-
ten Teiles 13.—.

Für den Unterricht
BucAer, /ose/ CAr.: So/mtagscArzste/iZeArerc

Erster Band: Der Glaube
Zweiter Band: Die Gebote
Dritter Band: Die Gnadenlehre
Jeder Band in Leinen 12.—

Külz, Dornum/: /FerÄizzc/i der ßz&e/
Erster Band: Das Alte Testament,

Leinen 15.90
Zweiter Band: Das Neue Testament

in Vorbereitung.

P/(z'egJer, AficAae/: Der ßelzgionsiznZerrjc/iZ
Drei Bände, Leinen 29.25

Sc/imitz, Ja&ot: Aac/i dem IFzMen des FaZers in
C/irzsZus Jesu

Seelsorgestunden für die junge
Kirche, 2 Bände Halbleinen 10.70

Szozmer, HraZon: ßz'öeüesung mzZ der Jraz/zoßsc/zeu

Jugend Leinen 8.15.

Buchhandlung Räber & Cie., Luzern

Zuverlässige, tfeue

gesetzten Alters, tüchtig und erfahren
in allen Haus- und Gartenarbeiten,
sucht selbständige Stelle zu allein-
stehendem geistlichen Herrn. Suchen-
de war schon viele Jahre in diesem
Beruf tätig und besitzt sehr gute Zeug-
nisse. Eintritt nach Uebereinkunlt.

Adresse unter Nr. 34740 durch Pu-
blicitas oder Telephon 11, Luzern

Infolge Todesfall eines geistlichen
Herrn sucht dessen

auf 1. August wieder gleiche Stelle
in Pfarrhaus oder Kaplanei aufs Land.
Auskunft erteilt Ptarramt Würen-
lingen (Aargau).

Meßweine
Tisch- und Flaschenweine

empfeA/en in
ersffc/ass/gen Qua/ifäfen

GÄCHTER & CO.
TEein/ianc?/#., Altstätten
Gegr. IS72 Te/ephon 62

Beeic/igfe Me/bvein - Lieferanten

Wegen fast plötzlichem Todesfalle
des geistlichen Herrn sucht eine zu-
verlässige und verschw egene Person
mittleren Alters und mit eigenem
Hausrat wieder ähnliche Stelle als

zu geistlichem Herrn. Lohnansprüche
bescheiden. Adresse zu vernehmen
unter 1596 bei der Expedition der KZ.

TURM-
UHREN-

BAU
Ich baue Turm-
Uhren seil 1906.

Verlangen Sie
Referenzenlisie,

Fragebogen
und Prospekte.
Jede Auskunft
unverbindlich.

tVI'BARO

GeAe/ zz/jz zfe/z Pzm/e/z
Von Papst Benedikt XV. verlaßt
100 Stück Fr. 2.-

J?à'6er cê Czk Z.azer/z

ADOLF BÄR, TURM-UHRENFABRIK
thun-gwatt

Vertreter: G. Muff, Uhrmacher
MURI (Kt. Aargau)

Ein tiefergreifender Roman der Tatsachen!

PIERRE L'ERMITE

240 Seiten. Umschlagbild von Johannes Troyer,

Vaduz. Halbleinen Fr. 5.80.

Der Meister französischer Erzählkunst schrieb

dieses ergreifende Buch in brennendem Schmerz

und erschrockenem Staunen über die Plötzlich-

keit und Tiefe von Frankreichs großem Unglück.

Ein im Ausklang christlicher Hoffnung tröstlich

erhebendes Buch

In allen Buchhandlungen

Verlag Otto Walter A.-G., Ölten
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